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Zusammenfassung der Information:  

Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität nimmt die Erläuterungen der 

Forderungen des Einwohnerantrags „Klimaentscheid Heidelberg“ zur Kenntnis. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 keine  

  
Einnahmen:  

 keine  

  
Finanzierung:  

 keine  

  
Folgekosten:  

 keine  

  

 

 

Zusammenfassung der Begründung:   

Der Einwohnerantrag „Klimaentscheid Heidelberg" wurde im Gemeinderat am 13.10.2022 

für ungültig erklärt. Die Verwaltung hat dennoch zugesagt, die Forderungen in einer 

Informationsvorlage inhaltlich zu behandeln. 
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Begründung:  

Im Folgenden werden die Forderungen des Einwohnerantrags „Klimaentscheid Heidelberg“ bewertet. 

Der exakte Wortlaut der Forderungen wird in der Anlage 01 wiedergegeben. 

 

Ziel der Klimaneutralität 2030 

Der Gemeinderat fasste am 15.06.2022 in der Vorlage 0223/2022/BV „Klimaschutzziel der Stadt 

Heidelberg – Endbericht des Instituts für Energie- und Umweltforschung zu Fragestellungen des 

Klimaschutz-Aktionsplans“ folgenden Beschluss: 

 

„1. Die Stadt Heidelberg verpflichtet sich im Sinne ihrer Teilnahme an der EU-Mission „klimaneutrale 

und intelligente Städte“ in allen Handlungsfeldern konsequent auf das Ziel einer Klimaneutralität bis 

2030 hinzuarbeiten und dem Klimaschutz Vorrang einzuräumen.  

 

2. Eine vollständige Klimaneutralität gemäß der Bilanzierungs-Systematik Kommunal 

soll spätestens 2040 erreicht werden.  

 

3. Für die Stadtverwaltung, insbesondere die kommunalen Liegenschaften, soll eine weitestgehende 

Klimaneutralität bis 2030 erreicht werden.  

 

4. Es wird ein neuer Klimaschutzplan für die Stadt Heidelberg entwickelt mit neuen zusätzlichen 

quantifizierten Maßnahmen nach Sektoren und Zwischenzielen bis 2030.“  

 

Ein Gutachten des Instituts für Energie- und Umweltforschung (Anlage 01 der Vorlage 

0223/2022/BV) zeigt auf, dass Heidelberg bei stark forcierter Umsetzung eines ambitionierten 

Maßnahmenpakets und günstiger Entwicklung der politischen Rahmenbedingungen Klimaneutralität 

bis 2040 erreichen kann und empfiehlt, eine Klimaneutralität bis 2040 anzustreben. Das ist e inerseits 

ambitioniert, andererseits unter den sich ändernden Rahmenbedingungen des Bundes realistisch. 

Aufgrund der hohen Herausforderungen wird laut des Instituts für Energie- und Umweltforschung 

Klimaneutralität für die Gesamtstadt bis 2030 nicht gelingen. Im Rahmen der Teilnahme der EU-

Mission „Klimaneutrale und intelligente Städte“ wird Heidelberg die Umsetzung von 

Klimaschutzmaßnahmen deutlich intensivieren und beschleunigen.  

 

Mit der Kommunalen Wärmeplanung entwickelt die Verwaltung in Kooperation mit den Stadtwerken 

Heidelberg eine Strategie für die vollständig CO2–neutrale Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040 für 

das gesamte Stadtgebiet inklusive aller privaten und öffentliche Liegenschaften, also auch Bundes- 

und Landesliegenschaften. Wichtiger Bestandteil ist die Ausweitung und Verdichtung des 

Fernwärmenetzes sowie die Umstellung der Fernwärme auf erneuerbare Energien, beispielsweise 

durch Wärmepumpen und Tiefengeothermie. Bereits heute werden 50 Prozent der Fernwärme in 

Heidelberg durch erneuerbare Energien gespeist, beispielsweise aus dem Holzheizkraftwerk der 

Stadtwerke Heidelberg im Pfaffengrund. Der Energie und Zukunftsspeicher der Stadtwerke trägt 

dazu bei, dass überschüssige erneuerbare Energien gespeichert und bei Bedarf als Wärme oder 

Strom abgegeben werden können. Für die dezentrale Wärmeversorgung spielen Wärmepumpen 

eine wesentliche Rolle. 

 

Die Solarenergie ist die wichtigste erneuerbare Energiequelle im Stadtgebiet. Die Stadt Heidelberg 

investiert und fördert gemeinsam mit den Stadtwerken Heidelberg bereits seit vielen Jahren den 



- 3.2 - 

Drucksache: 

0 2 3 1 / 2 0 2 2 / I V  . . .  
00342505.doc 

Solarausbau. So gilt seit 2020 eine Photovoltaikpflicht für alle öffentlichen, privaten und 

gewerblichen Neubauten. Mit der Solarkampagne und dem Förderprogramm „Rationelle 

Energieverwendung“ erhalten Bürger:innen Beratung und finanzielle Unterstützung für die 

Installation von Photovoltaikanlagen. Durch diese Maßnahmen hat der Zubau an 

Photovoltaikanlagen in Heidelberg in den letzten fünf Jahren stark zugenommen. Die Stadtwerke 

Heidelberg beschleunigen den dafür benötigten Netzausbau. 

 

Für eine vollständig erneuerbare Energieversorgung braucht eine Stadt das Umland. Die Stadtwerke 

Heidelberg investieren daher über das Gemeinschaftsunternehmen Trianel auch in Solar- und 

Windkraftanlagen außerhalb Heidelbergs.  

 

Laut Landesverordnung Baden-Württemberg muss die Stadt Heidelberg 2% seiner Fläche mit Solar- 

und Windkraftanlagen zur Energieerzeugung nutzen. Heidelberg setzt sich auf Landesebene für die 

Beschleunigung der Genehmigungsverfahren ein. Die Verwaltung arbeitet daran nach Standorten in 

Heidelberg zu suchen.  

 

Mindestens linearer Pfad der Reduktion 

Die Verwaltung unterstützt die Forderung, Emissionsreduktionen nicht nach hinten zu schieben. Die 

Stadt Heidelberg setzt seit Jahren ambitioniert Klimaschutzmaßnahmen in den Bereichen Bauen, 

Sanieren, Erneuerbare Energien, kommunale Liegenschaften und Mobilität um. Die Stadt Heidelberg 

schafft bereits jetzt die grundlegenden Rahmenbedingungen, um die Emissionen auch in späteren 

Jahren weiter zu senken, beispielsweise bei der Transformation des Wärmesektors. Im Tool 

ClimateView, das das Umweltamt beauftragt hat, kann der lineare Pfad zur CO2-Reduktion in den 

einzelnen Sektoren dargestellt werden. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass ein linearer Pfad 

erreicht werden kann, da unter anderem die Kapazitäten des Handwerks für die erforderlichen 

Steigerungen bei Wärmedämmung und Heizungstausch nicht ausreichen. 

 

Keine Ausgleichsmaßnahmen im Ausland 

Kompensationen werden in der Heidelberger CO2-Bilanz nach Bilanzierungs-Systematik Kommunal-

Standard nicht angerechnet. Die Verwaltung folgt der Einschätzung des Instituts für Energie- und 

Umweltforschung bezüglich Kompensationen: „Die Treibhausgas-Kompensation ist ein 

marktbasiertes Instrument, mit dem der Ausstoß von Treibhausgas-Emissionen bei uns durch 

Reduktionsmaßnahmen oder CO2-Speicherung woanders „kostengünstig“ ausgeglichen werden soll. 

Vor dem Hintergrund des Paris-Zieles ist es allerdings notwendig, dass alle Nationen den 

ambitionierten Vermeidungspfad gehen. Zudem zeigen Studien, dass viele Projekte auch ohne 

„Kompensationszuschuss“ umgesetzt worden wären. Die Kompensationsmaßnahmen erfüllen also 

selten das Kriterium der Zusätzlichkeit (besagt, dass die reduzierten Emissionen ohne die 

Kompensationszahlung nicht eingespart worden wären). Die Unterstützung der Länder des Globalen 

Südens sollte trotzdem erfolgen, ohne Anrechnung in den industrialisierten Ländern (Kompensation 

nimmt den Handlungsdruck, obwohl alle ihre Treibhausgas-Emissionen vor Ort reduzieren müssen).“ 

 

Einberufung eines Bürger:innen-Rats 

Die Stadt Heidelberg hat bereits einen breiten öffentlichen Beteiligungsprozess im Rahmen der 

Erstellung des Masterplans „100% Klimaschutz“ durchgeführt. Zudem bezieht die Verwaltung durch 

gezielte Beteiligungsformate die Bevölkerung in die Planung und Umsetzung von 

Klimaschutzmaßnahmen ein. Alle wesentlichen Potentiale und Konzepte zur Reduktion der CO2-

Emmissionen sind bekannt. 
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Die Einberufung eines Bürger:innen-Rats muss hingegen grundsätzlich betrachtet werden. Hierzu 

wird die Verwaltung einen gesonderten Vorschlag unterbreiten. Ziel sollte es sein in der Beteiligung 

nicht wieder bei Null anzufangen. Insofern bräuchte ein Bürger:innen-Rat einen konkreten 

Handlungsrahmen und eine konkrete Aufgabe. Selbstverständlich wird im Zuge der Umsetzung von 

Klimaschutzmaßnahmen Bürgerbeteiligung entsprechend den verabschiedeten Leitlinie zur 

Bürgerbeteiligung erfolgen. Schwerpunkt sollen dabei zielgruppenorientierte Angebote zur 

Information und Beteiligung sein.  

 

Transparentes CO2-Monitoring 

Eine transparente Darstellung der CO2-Emssionen erfolgt mit der Online-Plattform der Firma 

ClimateView. Diese zeigt sowohl die Entwicklung der CO2-Emissionen in den vergangenen Jahren als 

auch die Reduktionsziele für die kommenden Jahre zur Erreichung der netto-null-Emissionen. 

 

Die CO2-Emissionen Heidelbergs werden nach Bilanzierungs-Systematik Kommunal-Standard, 

entwickelt vom Institut für Energie- und Umweltforschung, entsprechend der Empfehlungen des 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und des 

Umweltbundesamts jährlich bilanziert. 

Für kurzfristigere Emissionsmessungen, quartalsweise oder monatlich, fehlen die Daten des Landes. 

 

Für die Berechnung des CO2-Budgets gibt es bundesweit noch keine einheitliche Vorgehensweise 

für Kommunen. Bund, Land und Städtetag diskutieren über eine einheitliche Regelung. 
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Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 

keine 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 

Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   

 
Nummer/n: 

(Codierung)  

+ / - 

berührt: 

Ziel/e: 

UM2 + Dauerhafter Schutz von Wasser, Boden, Luft, Natur, Landschaft und Klima 
  Begründung: 

  
Der Klimaentscheid Heidelberg setzt sich dafür ein, dass die 

Stadtverwaltung den Klimaschutz in Heidelberg forciert. 
  Ziel/e: 

UM4 + Klima- und Immissionsschutz vorantreiben 
  Begründung: 

  
Der Klimaentscheid Heidelberg fordert eine klimaneutrale und 

klimagerechte Stadtentwicklung. 
 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 

 

Keine 

 

gezeichnet 

Raoul Schmidt-Lamontain 

 

Anlagen zur Drucksache:  

Nummer: Bezeichnung  

01 Wortlaut der Forderungen des „Klimaentscheid Heidelberg“  
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